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1. Konsulatwesen.
Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den Kaufmann Robert Wönckhaus zum
Konsul in Basra (Türkei) zu ernennen geruht.

Dem Kaiserlichen Konsul Zitelmann in Manila ist auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 4. Mai
1870 in Verbindung mit § 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für seinen Amtsbezirk die Ermäch-
tigung erteilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die
Geburten, Heiraten und Sterbefälle von solchen zu beurkunden.

2. Allgemeine Berwaltungssachen.
Die Deutsche und die Russische Regierung sind unterm 8. März 1910 übereingekommen, an Stelle

des Verzeichnisses der beiderseitigen Grenzbezirke, welches den unterm 2. Mai 1907 vereinbarten Be-
stimmungen über gemeinsame Maßregeln zur Bekämpfung der Cholera in den deutsch-russischen Grenz-

gebieten ht elblatt für das Deutsche Reich von 1908 S. 2) beigefügt ist, das folgende Verzeichnisreten zu lassen:
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